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 DI Lorencz/Mag. Bayerl 3191 22.12.2017 
 

RUNDSCHREIBEN 137/2017 
 

Arbeitsrecht Lohnvertrag 

 
Betrifft: Erhöhung der KV-Löhne für Arbeiter im 
 Bereich der AF-Getränke 2018 

Frist: - 

Kurzinfo: - 

 

Der Bundesverband der Nahrungs- und Genussmittelgewerbe konnte am 20.12.2017 die 
Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft PRO-GE über die Lohntafel „Kohlesäurehaltige 
Getränke“ erfolgreich abschließen: 
 

 KV-Löhne:   Erhöhung um 2,45 % 

 Zehrgeld:   € 19,92 

 Dienstalterszulage:  Erhöhung um unterschiedliche Beträge und Umstellung 
   der Stundenbeträge auf zwei Nachkommastellen 

 Verkaufsprovisionen:  Erhöhung um 2,45 % 

 Lehrlingsentschädigungen: Erhöhung entsprechend § 10 Z. 9 Rahmen-KV 

 Geltungstermin:   1. Jänner 2018 
 
Die Bundesinnung übermittelt den neuen Lohnvertrag und ersucht die betroffenen Lan-
desinnungen, die Mitgliedsbetriebe über die neuen Löhne zu informieren. 
 

Gültig ab: 1.1.2018 Beilagen: B1 - Lohnvertrag für Arbeiter im 

 Bereich der AF-Getränke 

 

Freundliche Grüße 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 
 


